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Wie viel Arbeit schaffe ich?
Kennwertanalyse eines Zuverdienstanbieters 

und eine sozialrechtliche Standortbestimmung 

von Zuverdienstbeschäftigung in Bremen

Zusammenfassung Seit Jahrzehnten hat sich in der Bundesrepublik Zuverdienstbeschäf-
tigung als vornehmlich soziale Teilhabeleistung etabliert. Trotz des Verlustes ange-
stammter Rechtsgrundlagen durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes wird 
der Leistungstyp in einigen Regionen progressiv und mit neuer Rechtsgrundlage 
fortgesetzt. Die vorliegende Arbeit macht anhand einiger Kennwertmessungen 
deutlich, dass Beschäftigte im Zuverdienst ein eigenständiges Leistungsprofil aufzeigen 
und weder die Leistungsansprüche einer Werkstatt noch eines anderen Leistungsanbie-
ters nach jetziger gesetzlicher Ausgestaltung erfüllen können.

Autoren: 
Michael Scheer, Jörg Utschakowski

  Zuverdienst: seit Langem bekannt, 

bundesweit genutzt

Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und seelischen Behinderungen 
unterliegen häufig großen individuellen 
Leistungsschwan kungen, die ihrer Beein-
trächtigung geschuldet sind und ihnen 
oft den Zugang zur Erwerbsarbeit unter 
den normalen Wettbewerbsbedingungen 
über lange Zeiträume verschließen. Neben 
Schwankungen in der Produktivität und 
krankheitsbedingter Abwesenheit ist es 
insbesondere die maximale und zum Teil 
auch variierende Wochenstundenleistung, 
die ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis selbst 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
oder bei einem anderen Leistungsanbieter 
nicht zulässt. Es gilt die Frage zu beantwor-
ten, welche Arbeits- bzw. Beschäftigungs-
umgebungen vorhanden sind oder geschaf-
fen werden müssen, um für diesen Perso-
nenkreis sinnstiftende Teilhabe an Arbeit 
und Beschäftigung zu ermöglichen.

Seit vielen Jahren ist bekannt und von 
namhaften Experten bestätigt, dass die so-
genannte »Zuverdienstbeschäftigung« für 
genau diesen Personenkreis passgenau und 
sinnstiftend ist (siehe zuletzt Gredig 2017). 
Es gibt bundesweit eine bunte Vielfalt an 
bestehenden Zuverdienstprojekten, die mit 
ihren Produkten und Dienstleistungen am 
Wirtschaftsleben teilnehmen und gleichzei-
tig niedrigschwellige Beschäftigung ermögli-
chen. Die Angebote reichen von geförderten 

sozialversicherungspflichtigen Minijobs in 
Firmen des ersten Arbeitsmarktes bis hin zu 
entgeltfinanzierten niedrigschwelligen Be-
schäftigungsverhältnissen im Rahmen der 
Eingliederungshilfe. Letztere bilden derzeit 
mit Abstand die größte NutzerInnengrup-
pe in der Angebotslandschaft. Unabhängig 
davon, wie das Beschäftigungsverhältnis 
rechtlich ausgestaltet ist oder wie die Be-
schäftigungsform regional benannt wird, 
hat Zuverdienstbeschäftigung generali-
sierbare Kerncharakteristiken: a) es beste-
hen keine Mindestanforderungen bei der 
wöchentlichen Arbeitszeit, b) NutzerInnen 
können ihre Wochenstundenleistung selbst 
bestimmen und im Beschäftigungsverlauf 
anpassen, c) InteressentInnen können for-
mell einfach eine Zuverdienstbeschäftigung 
antreten, dabei vergehen zwischen Beschäf-
tigungswunsch und -aufnahme im Ideal-
fall nur wenige Tage und d) es gibt weder 
Anforderungen an Vorqualifikationen noch 
produktive Leistungsansprüche. Haben Nut-
zerInnen eine Beschäftigung gefunden, ver-
lieren sie diese in der Regel selbst bei längerer 
krankheitsgeschuldeter Abwesenheit nicht. 
Mit diesen weitverbreiteten Rahmenbedin-
gungen weist Zuverdienstbeschäftigung 
nach wie vor Alleinstellungsmerkmale in der 
teilhabeorientierten Arbeits- und Beschäfti-
gungslandschaft aus.

  Zuverdienst im BTHG

Die sozialrechtlichen Veränderungen durch 
die Einführung des Bundesteilhabegesetzes 
(BTHG) haben den bestehenden und sich 
anbahnenden Zuverdienstprojekten nicht 
flächendeckend gutgetan. Während eini-
ge Regionen in der Bundesrepublik vom 
Leistungstyp überzeugt sind und die An-
gebote in neuen Rechtszusammenhängen 
progressiv fortsetzen, sind auch gegenläu-
fige Tendenzen festzustellen. Zum einen 
fällt es einigen Kostenträgern immer noch 
schwer, bestehende Zuverdienstangebote 
vertraglich in die neuen Rechtszusam-
menhänge des BTHG zu überführen, zum 
anderen sind die Hürden zur Realisierung 
neuer Zuverdienstprojekte ungemein hö-
her. Zuverdienstbeschäftigung wurde in 
den vergangenen Jahrzehnten in verschie-
denen Rechtszusammenhängen der Sozial-
gesetzgebung verankert. Die am meisten 
verbreitete Rechtszuweisung waren bislang 
der § 53 in Verbindung mit § 54 SGB XII. Da 
letztere Rechtsbezüge zum 31.12.2019 im 
Rahmen des Inkrafttretens des BTHG entfal-
len sind und die meisten der bestehenden 
Zuverdienstprojekte und -unternehmen so-
mit ihre angestammte Vertrags- und Rechts-
grundlage verloren haben, besteht bun-
desweit dringender Klärungs- und Hand-
lungsbedarf zu möglichen Alternativen in 
der Gesetzgebung ab dem 01.01.2020. Der 
Deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e. V. (vgl. Deutscher Verein 2019), 
die Bundesarbeitsgemeinschaft Inklusions-
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firmen e. V. (vgl. BAG IF 2019) und der Beauf-
tragte der Bundesregierung für die Belange 
von Menschen mit Behinderungen (2019) 
haben bereits die §§ 81 und § 113 SGB IX (als 
soziale Teilhabeleistung) und alternativ den 
§ 60 SGB IX (als Teilhabeleistung am Arbeits-
leben) als rechtsnachfolgende Bezüge für 
Zuverdienstbeschäftigung vorgeschlagen.

Um die bestehenden Angebote abzusichern, 
bedarf es eines bundesweiten Bekennt-
nisses der Eingliederungshilfeträger zum 
Zuverdienst. In den aktuellen Orientierungs-
hilfen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der 
Eingliederungshilfe (vgl. BAGüS 2017, 2019) 
findet Zuverdienstbeschäftigung jedoch kei-
nerlei Erwähnung im Rahmen der sozialen 
Teilhabeleistungen bzw. wird als gesetzliche 
Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben aus-
geschlossen. Als zentrales Ausschlusskrite-
rium im Bereich der Anderen Leistungsan-
bieter wird der Beschäftigungsumfang von 
weniger als 15 Stunden pro Woche genannt, 
obwohl die Werkstattverordnung (WVO), 
deren Rahmenbedingungen weitestgehend 
auch für die Anderen Leistungsanbieter 
gilt, explizit ausführt, dass es »einzelnen 
behinderten Menschen eine kürzere Be-
schäftigungszeit zu ermöglichen ist, wenn 
es wegen Art oder Schwere der Behinderung 
oder zur Erfüllung des Erziehungsauftrages 
notwendig erscheint«. Die WVO führt auch 
ferner aus, »dass die behinderten Menschen 
im Berufsbildungs- und Arbeitsbereich 
wenigstens 35 und höchstens 40 Stunden 
wöchentlich beschäftigt werden können«. 
Die WVO definiert also die Mindestanforde-
rungen für die Ausgestaltung der Beschäf-
tigungsumgebungen durch die Leistungs-
anbieter, jedoch findet sich dort keinerlei 
Hinweis auf die zu erbringende minimale 
Wochenstundenleistung von Werkstattbe-
schäftigten.

Beschäftigungsangebote im Rahmen der 
Freien Wohlfahrtspflege und insbesonde-
re sozialrechtlich verankerte Teilhabeleis-
tungen der Eingliederungshilfe sollten sich 
immer an den Bedarfen und Leistungspro-
filen der Personen orientieren, die sie auch 
nutzen (wollen). Die Ausgestaltung einer 
niedrigschwelligen Beschäftigungsumge-
bung sollte uneingeschränkt krankheitsbe-
dingte, lebensbiografische und leistungsbe-
zogene Charakteristiken aller (potenziellen) 
NutzerInnen berücksichtigen, um deren 
Zugang zu Arbeit und Beschäftigung zu 
ermöglichen und um arbeitsrelevante Fer-
tigkeiten zu erhalten sowie auf- und auszu-
bauen. Oftmals liegen jedoch keine evidenz-

basierten Daten spezifischer NutzerInnen-
gruppen vor, um die Angebotslandschaften 
entsprechend zu konzipieren oder zu adap-
tieren. Die vorliegende Arbeit möchte an-
hand eines zehnjährigen Modellprojektes 
im Zuverdienst im Bundesland Bremen die 
Leistungen und Entwicklungen von nicht-
erwerbsfähigen Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und seelischen Behinde-
rungen in arbeitsmarktnaher Zuverdienst-
beschäftigung genauer charakterisieren.

  Neun Jahre Zuverdienst: eine 

ausgewählte Kennwertanalyse eines 

Bremer Anbieters

Im Rahmen eines Bremer Modellpro-
jektes bietet die Gesellschaft für integra-
tive Beschäftigung mbH (GiB) seit mehr als 
zehn Jahren Zuverdienstbeschäftigung für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen 
und seelischen Behinderungen an. Hier-
für betreibt die Gesellschaft drei arbeits-
marktnahe Zweckbetriebe in den Branchen 
Einzelhandel, Gastronomie und urbane 
Landwirtschaft. Bereits zu Beginn des Pro-
jektes wurden Messkriterien festgelegt 
(Scheer, Bartling 2013), die ausgewählte 
Datenerhebungen zur quantitativen und 
qualitativen Entwicklung aller teilneh-
menden ZuverdienerInnen ermöglichten. 
Obwohl bereits in der Vergangenheit in 
Bremen trägerübergreifend Kennwerte im 
Zuverdienst erhoben wurden (Scheer u. a. 
2011), berücksichtigt diese Studie weiter-
gehende Messkriterien und dies über einen 
deutlich längeren Zeitraum (01.01.2011 bis 
31.12.2019). Im platzkontingentierten Mo-
dellprojekt der GiB für 22 Personen haben 
im Messzeitraum insgesamt 73 Personen 
(30 Männer und 43 Frauen) teilgenommen. 
Ausgeschiedene und zum 31.12.19 noch an-
wesende ZuverdienerInnen zeigen eine Le-
bensalterverteilung von 20 – 29 (1 %), 30 – 39 
(23 %), 40 – 49 (47 %), 50 – 59 (22 %) und >60 
(7 %) Jahren. Der jüngste Teilnehmer ist 29, 
die älteste Teilnehmerin 67 Jahre. Der abso-
lute Altersdurchschnitt beträgt 46,1 Jahre 
(SD ±8,6). 44 % aller Teilnehmenden bezogen 
Grundsicherung, 42 % Erwerbsminderungs-
rente und 14 % eine Mischung aus Grundsi-
cherung und Rente. 45 Personen (62 %) nah-
men bei Beschäftigungsbeginn Wohnbe-
treuungsleistungen in Anspruch, 28 (38 %) 
lebten selbstständig.

Insgesamt 56 Personen sind aus der Maß-
nahme ausgeschieden. 34 davon bereits 
nach wenigen Wochen oder Monaten, sie-
ben Personen brachen nach >1 – 5 Jahren 

ab. Gründe hierfür waren Straffälligkeit, Al-
koholkonsum, gesundheitliche Verschlech-
terung, Über- sowie Unterforderung und 
Todesfälle. 15 der 56 ausgeschiedenen Per-
sonen haben die Maßnahme verlassen, weil 
sie in das SGB II (2), in eine geringfügige 
Beschäftigung (6), vergütetes Ehrenamt (1), 
die Werkstatt (3) oder zu einem anderen Zu-
verdienstanbieter (3) gewechselt sind. Zehn 
von 45 Personen, die bei Beschäftigungsbe-
ginn wohnbetreut wurden, haben im Ver-
lauf der Beschäftigung ihre Wohnbetreuung 
aufgegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass von 
73 teilnehmenden Personen 41 (oder 56 %) 
leistungs- bzw. krankheitsbedingt ausge-
schieden sind und zwölf Personen (16 %) 
sich so stabilisiert und qualifiziert haben, 
dass sie das Projekt für eine besser gestellte 
Arbeitsmöglichkeit verließen. Lediglich drei 
Personen (4 %) sind zu einem anderen Zuver-
dienstanbieter gewechselt.

  Die Wochenstundenleistung

Die Wochenstundenleistung ist in Abgren-
zung zu anderen Teilhabeleistungen (v. a. 
Werkstatt und Andere Leistungsanbieter) 
ein wichtiges quantitatives Kriterium. Wie 
viele Stunden pro Woche können Zuver-
dienerInnen regelhaft ihrer Beschäftigung 
nachgehen? Nicht erwerbsfähige Menschen 
sind gemäß ihres begutachteten Status nicht 
in der Lage, mehr als drei Stunden täglich 
bzw. mindestens 15 Stunden wöchentlich 
einer regelmäßigen Tätigkeit unter den Be-
dingungen des ersten Arbeitsmarktes nach-
zugehen. Genau wie in der Werkstatt ist die 
Beschäftigungsumgebung im Zuverdienst 
im Vergleich zum allgemeinen Arbeitsmarkt 
niedrigschwelliger ausgestaltet: U. a. gibt es 
eine sozialpädagogische Betreuung und alle 
Arbeitsbereiche werden von einer Fachkraft 
angeleitet. Auch herrscht im Vergleich zum 
ersten Arbeitsmarkt ein deutlich geringerer 
Erfüllungsdruck. In diesem Kontext müssen 
die hier angezeigten Ergebnisse auch inter-
pretiert werden. Wenn Beschäftigte mehr 
als 15 Stunden im Zuverdienst arbeiten kön-
nen, ist das nicht gleichzusetzen mit einer 
Leistung, wie sie der erste Arbeitsmarkt ab-
ruft. Abbildung 1 (S. 54) zeigt die gemittelten 
Wochenstundenleistungen aller Teilneh-
merInnen (n = 73) im jeweiligen Bezugsjahr 
(2011 – 2019). Die Messung über neun Jahre 
ergibt eine durchschnittliche Wochenstun-
denleistung von 7,91 Stunden (SD ±0,68; 
Spannweite: 6,65 – 8,94 Wochenstunden).

Die individuellen Wochenstundenleis tungen 
können stark variieren. Abbildung 2 (S. 54) 
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Abbildung 1: Durchschnittliche Wochenstundenleistungen aller TeilnehmerInnen (n = 73) im 

Jahresmittel im Erhebungszeitraum 2011 – 2019. Die schwarze Linie gibt den Mittelwert über 

den gesamten Erhebungszeitraum wieder (= 7,91 Stunden).
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Abbildung 2: Beispielhafte jahresdurchschnittliche Entwicklung der Wochenstundenleistung 

von Januar 2011 bis Dezember 2019 bei einer Frau und zwei Männern, die über den gesam

ten Erhebungszeitraum teilnahmen.

zeigt beispielhaft individuelle jahresdurch-
schnittliche Wochenstundenleistungen von 
drei aus der Gesamtgruppe ausgewählten 
TeilnehmerInnen, die über den gesamten 
Messzeitraum teilgenommen haben. Die 
Daten zeigen, dass Einzelpersonen in der 
Lage sind, eine durchschnittliche Wochen-
stundenleistung von 15 Stunden (temporär 
und dauerhaft) zu überschreiten. Diese Per-
sonengruppe repräsentiert jedoch die Min-
derheit. Abbildung 2 verdeutlicht darüber 
hinaus ein weiteres wichtiges Kriterium von 
Zuverdienstbeschäftigung: Durch die Mög-
lichkeit, die Wochenstundenleistung im Be-

schäftigungsverlauf personenzentriert an-
zupassen, schafft für einige Teilnehmende 
die Voraussetzung, Leistungsschwankungen 
zu berücksichtigen und in der Maßnahme 
zu verbleiben.

  Anwesenheit am Beschäftigungsplatz

Ein Kriterium für die Synchronisierung 
mit einer fremdbestimmten Tagesstruktur 
(Pünktlichkeit, Einhalten von Regelarbeits-
zeiten, Regelkonformität) ist die Ermittlung 
der Anwesenheitszeiten am Beschäftigungs-

platz im Verhältnis zur (entschuldigter und 
unentschuldigter) Abwesenheit davon.

Der Grad der Anwesenheit am Beschäfti-
gungsplatz gibt Hinweise für zwei zentrale 
Merkmale: a) eine hohe Anwesenheit bestä-
tigt implizit eine verallgemeinerbare Pass-
genauigkeit der Beschäftigungsumgebung 
und b) sie dokumentiert die gesundheitliche 
Entwicklung einzelner Teilnehmenden im 
Beschäftigungsverlauf. Abbildung 3 zeigt 
die jährlichen Mittelwerte zur Messung der 
Anwesenheit aller teilnehmenden Personen 
(n = 73): 64 – 72 % der vereinbarten Arbeits-
zeit waren Beschäftigte am Arbeitsplatz 
und 27 – 36 % fehlten Beschäftigte größten-
teils krankheitsbedingt. Durch die relativ 
hohen Anwesenheitszeiten im Vergleich zur 
krankheitsbedingten Abwesenheit kann zu-
mindest hier verallgemeinert werden, dass 
die Beschäftigungsumgebungen passgenau 
sind und Beschäftigte in einem hohen Maße 
ihrer vereinbarten Beschäftigungszeit nach-
kommen (können).

Es wird allgemein angenommen, dass re-
gelmäßige Beschäftigung dazu beitragen 
kann, den gesundheitlichen Status einer 
Person zu erhalten bzw. zu verbessern. Ab-
bildung 4 zeigt beispielhaft die individuelle 
jahresdurchschnittliche Entwicklung der 
Fehlzeiten in Prozent bei einer Auswahl von 
drei Personen über den gesamten Messzeit-
raum. Auffällig ist, dass trotz Oszillation bei 
allen drei Personen der Trend der Abwesen-
heitsrate im Verlauf abnimmt und dies als 
Indikator für eine gesundheitsstabilisie-
rende Entwicklung gesehen werden kann. 
Zum anderen zeigt es die Heterogenität der 
Zielgruppe: Während zwei Personen nur 
sehr geringe Abwesenheitsraten zeigen 
(0 – 14 %), gibt es auch eine Person mit Ab-
wesenheitsvarianzen von 2 – 57 %.

  Plädoyer für eine eigenständige 

Zielgruppe

Die hier dargestellte Zielgruppe ist im 
Mittel 46 Jahre alt und nimmt bei Beschäf-
tigungsaufnahme mehrheitlich Wohnbe-
treuungsleistungen in Anspruch. Obwohl 
einige Beschäftigte im Beschäftigungsver-
lauf in der Lage sind, dauerhaft oder tem-
porär mehr als 15 Wochenstunden einer 
arbeitsmarktnahen Beschäftigung nachzu-
gehen, liegt der allgemeine Durchschnitt 
mit 7,91 Wochenstunden deutlich niedriger. 
Die Möglichkeit, Wochenstundenleis tungen 
im Verlauf individuell anzupassen, ist ein 
wichtiges Kriterium für den Verbleib in Be-
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oder die eines anderen Leistungsanbieter 
nach jetziger gesetzlicher Ausgestaltung 
nicht erfüllen können. Somit bietet Zuver-
dienstbeschäftigung für diese Zielgruppe 
bereits lange vor Einführung des BTHG die 
einzige sozialrechtlich verankerte Teilhabe-
option, um regelhaft einer arbeitsmarktna-
hen Beschäftigung nachzugehen.

  Das Bremer Modell

In Bremen wird seit über dreißig Jahren 
Zuverdienstbeschäftigung angeboten. Der 
Beschäftigungstyp wurde in der Vergangen-
heit unterschiedlich benannt (bspw. ›Blaue 
Karte‹, ‚Lila Karte‹ oder ‚Aktivierende Hil-
fen‹) und zog eine heterogene Vertragsland-

schaft von institutioneller Förderung bis hin 
zu trägerübergreifenden Maßnahmen nach 
sich. Die Freie Hansestadt Bremen identi-
fiziert analog zu den hier gewonnenen Er-
kenntnissen eine eigenständige Zielgruppe 
und ist überzeugt, dass Arbeit und Beschäf-
tigung ein sehr wirksames Inklusionsan-
gebot darstellt. Die hier gewonnenen Er-
kenntnisse zur gesundheitsstabilisierenden 
Wirkung und der beobachtete Wegfall von 
Wohnbetreuungsleistungen im zeitlichen 
Verlauf der Beschäftigung bei einzelnen 
Teilnehmenden lässt vermuten, dass sich 
regelmäßige Beschäftigung grundsätzlich 
positiv auf die lebensbiografische Entwick-
lung der Teilnehmenden auswirken und in 
Einzelfällen Wohnbetreuungsleistungen re-
duzieren oder sogar ersetzen kann. So wurde 
von den Ressorts Gesundheit und Soziales 
in enger Kooperation mit den Leistungser-
bringern ein neuer vereinheitlichter Leis-
tungstyp im Zuverdienst im Rahmen der 
Eingliederungshilfe geschaffen, der zum 
01.04.2021 umgesetzt wird. Er trägt den 
Namen ›Beschäftigungsorientierte soziale 
Teilhabe (BOT)‹. In Anlehnung an die Emp-
fehlungen u. a. des Deutschen Vereins wird 
ein Rechtsbezug zu den §§ 81 und 113 SGB 
IX hergestellt. Ferner die §§ 90 und 76 SGB 
IX. Als vermutlich bundesweites Alleinstel-
lungsmerkmal können neben volljährigen 
Menschen mit seelischen Behinderungen 
(psychische Erkrankungen, Suchterkran-
kungen, Drogenerkrankung), die im Sinne 
des § 8 Absatz 1 SGB II nicht erwerbsfähig 
sind, auch nicht erwerbsfähige Menschen 
mit geistiger Behinderung oder Mehrfach-
behinderung am Leistungstyp partizipieren.
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Abbildung 4: Beispielhafte jahresdurchschnittliche Entwicklung der krankheitsbedingten 

Fehlzeiten in Prozent bei einer Frau und zwei Männern, die über den gesamten Messzeit

raum an der Maßnahme teilnahmen.
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Jahr ihre Beschäftigung aus unterschied-
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einer signifikant großen Gruppe sehr wohl 
die mehrjährige Teilnahme. 16 % aller Teil-
nehmenden haben sich so stabilisiert und 
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die Minimalanforderungen einer Werkstatt 
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Selbstbestimmt(e) tagesstrukturierende 
Angebote entwickeln
Prozess und Ergebnisse der 

Konzeptionsentwicklung in einer besonderen 

Wohnform der Sozialpsychiatrie

Zusammenfassung Das Bundesteilhabegesetz, die krisenhafte Zeit rund um die Corona-
pandemie und die alltäglichen Herausforderungen tagesstrukturierender Angebote in 
besonderen Wohnformen der Sozialpsychiatrie geben Anlass, sich reflektiert und 
systematisch mit dem eigenen professionellen Handeln auseinanderzusetzen. Mit dem 
vorliegenden Text möchten wir aufzeigen, welche Handlungsmöglichkeiten vor allem 
in Umbruchphasen liegen und wie hier Veränderungen angestoßen und mitgestaltet, 
aber auch kritisiert werden können. Dafür schlagen wir einen partizipativen, rekon-
struktiven Prozess der Konzeptionsentwicklung vor, den wir selbst vor zwei Jahren an 
unserem Arbeitsplatz angestoßen haben und der immer noch in vollem Gang ist. 
Seitdem haben sich viele interessante Entwicklungen ergeben, die wir Kolleg:innen in 
verschiedenen Handlungsfeldern vorstellen wollen, um Interessierte zu ähnlichen 
Prozessen zu ermutigen.

Autorinnen: Josephina Schmidt, 
Johanna Guthier, Anke Marxer

Im Folgenden stellen wir den Prozess und die 
Ergebnisse unserer Konzeptionsentwicklung 
zu tagesstrukturierenden Angeboten in einer 
besonderen Wohnform der Eingliederungs-
hilfe (vormals Wohnheim) für Menschen mit 
psychischer Erkrankung, dem Haus Sophien-
straße, vor. Die Umsetzung der Vorgaben des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG), konkret die 
Trennung von Fachleistungen und existenz-
sichernden Leistungen und die Zentrierung 

der Perspektive der Leistungsberechtigten 
(statt der Perspektive der Leistungserbringer), 
bringen sowohl eine weitere Begründungs-
verpflichtung professioneller Tätigkeiten als 
auch die Möglichkeit der Mitgestaltung mit 
sich. In diesem Kontext wurde vor allem der 
Bereich der niedrigschwelligen tagesstruktu-
rierenden Angebote für Psychiatrieerfahrene 
bisher kaum beleuchtet.

Im BTHG wird die Teilhabe und Partizipa-
tion Psychiatrieerfahrener gefordert und 
gefördert. Das bedeutet auch, bei sozialpsy-
chiatrischen Angeboten muss transparent 
gemacht werden, auf welchen Rehabili-
tationsbedarf sie eingehen. Teilhabe und 
Partizipation bedeuten somit eine Ermäch-
tigung der Stimme der Bewohner:innen, 
jedoch keinesfalls einen Verantwortungs-
verlust der Mitarbeiter:innen. Vielmehr 
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